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Vorwort 

Die dieser Arbeit zu Grunde liegende Idee, die völkerrechtlichen Grund-
lagen einer kooperativen Sicherheitsordnung für den hoheitsfreien Gemein-
schaftsraum des Weltraums zu beleuchten, entstand bereits während meines 
interdisziplinären Studiums der Internationalen Beziehungen an der Colum-
bia University in New York und zweier Praktika bei den Vereinten Natio-
nen in den Jahre 1983-1985. Unmittelbarer Anlass war die SOl-Rede Präsi-
dent Reagans, mit der erstmals die Frage einer aktiven Bewaffnung des 
Weltraums und damit die Notwendigkeit einer kooperativen Einhegung 
einer solchen Entwicklung auf die Tagesordnung der internationalen Poli-
tik karnen. Die nachfolgende Überwindung des Kalten Krieges und die 
vorübergehende Zurückstellung aktiver Bewaffnungspläne des Weltraums 
schienen diese Notwendigkeit in den Hintergrund zu rücken. Mit der Wie-
derbelebung und jetzigen Forcierung der US-amerikanischen Pläne einer 
weltraumgestützten Raketenabwehr einerseits und der zunehmenden Ver-
breitung von Massenvernichtungswaffen andererseits tritt die Notwendigkeit 
einer völkerrechtlich fundierten sicherheitspolitischen Antwort auf die neue 
Herausforderung der internationalen Gemeinschaft erneut in den Vorder-
grund. Die schrecklichen Terroranschläge des 11. September bestärkten 
meine Überzeugung, dass die internationale Gemeinschaft den neuen sicher-
heitspolitischen Herausforderungen nur durch eine kooperative Sicherheits-
ordnung wirksam begegnen können wird. 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zu einer interdisziplinären 
Grundlegung einer Ordnung Gemeinsamer Sicherheit der internationalen 
Gemeinschaft für den Weltraum leisten, mit der die friedensstiftende Kraft 
des Völkerrechts für eine post-hegemoniale Epoche unterstrichen würde. 

Der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin bin ich für 
die Annahme der Arbeit als rechtswissenschaftliche Dissertation im Winter-
semester 2002/2003 dankbar. Nur dank der nachhaltigen Ermutigung, Un-
terstützung und kritischen Begleitung durch meinen Doktorvater, Prof. Dr. 
Christian Tomuschat, ist diese Arbeit möglich geworden. Ebenso bin ich 
Prof. Dr. Gerd Seidel für die zügige Zweitkorrektur zu großem Dank ver-
pflichtet. Danken möchte ich außerdem Kollegen und Freunden, die das 
Manuskript mit zahlreichen Anregungen und konstruktiver Kritik bedacht 
haben, vor allem Dr. Rüdiger Reyels, Dr. Ekkehard Lübkemeier, Hans-
Joachim Daerr, Nikolai von Schoepff, Christoph Anton, Heiner Horsten, 
Dr. Bernd Kubbig, Dr. Jürgen Scheffran, Dr. Götz Neuneck und Dr. Randy 
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Rydell. Die Arbeit gibt allerdings in allen Teilen ausschließlich meine per-
sönliche Auffassung zum Forschungsgegenstand wieder. Ohne die freund-
schaftlichen Ratschläge und Ermutigungen meines Kollegen und Freundes 
Dr. Thietmar Bachmann hätte ich die zeitliche und konditionelle Belastung 
neben meinen beruflichen Pflichten nicht erfolgreich bewältigen können. 
Frau Heiduk und ihren Kolleginnen und Kollegen von der Bibliothek des 
Auswärtigen Amtes sowie der Dokumentenstelle der DGAP in Berlin und 
dem Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht in Heidelberg danke ich für tatkräftige bibliographische Unterstüt-
zung. 

Dr. Florian Simon danke ich für die Aufnahme der Arbeit in der Schrif-
tenreihe zum Völkerrecht. 

Das Buch ist meiner neunjährigen Tochter gewidmet. Meine Hoffnung 
ist, mit der Arbeit einen Beitrag zu leisten, dass die heutige Generation den 
nachwachsenden Generationen einen friedlichen und unbewaffneten Welt-
raum "vererbt". 

Berlin, im Juni 2003 Detlev Wolter 
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